
den bisherigen Erfahrungen6 folgende Gruppen fest
gestellt werden:
Zur ersten Gruppe zählen diejenigen Verurteilten, die 
aus dem Strafverfahren und der kollektiven Einfluß
nahme ernsthafte und beständige Lehren für ihr wei
teres Verhalten gezogen, ihre Einstellung gegenüber 
den gesellschaftlichen Pflichten geändert und ihr Ver
halten mit diesen in Übereinstimmung gebracht haben. 
Zu dieser Gruppe gehören in den von uns untersuchten 
Fällen zwei Drittel aller Verurteilten. Die positiven Ver
änderungen spiegeln sich wider
—/'in der Arbeitsdisziplin, der Arbeitsleistung und der 

Einsatzbereitschaft bei der Lösung der kollektiven 
Arbeitsaufgaben,

— in dem Bemühen um Qualifizierung,
— in einer engeren Bindung an das Kollektiv,
— in der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und 

der nützlichen Gestaltung der Freizeit,
— im Meiden von Alkohol und negativem Umgang.
Die Aussprachen mit Verurteilten und Kollektiven so
wie die konkreten Veränderungen im Verhalten berech
tigen zu der Schlußfolgerung, daß bei dieser Gruppe 
von Verurteilten bereits eine solche Veränderung im 
Einstellungssystem erreicht wurde, daß sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht erneut straffällig werden.
Eine zweite Gruppe umfaßt diejenigen Verurteilten, die 
zwar nicht erneut straffällig geworden sind, bei denen 
aber erst gewisse Ansätze einer positiven Verhaltens
änderung zu bemerken sind. Sie zeigen noch keine 
durchgängig positive Entwicklung. Ihre Selbsterziehung 
ist nur unzureichend entwickelt. Strafverfahren und 
kollektive Einwirkung haben bei ihnen zwar zu der 
Erkenntnis geführt, daß sie nicht wieder mit den Ge
setzen in Konflikt geraten dürfen; eine entscheidende 
Veränderung im Einstellungssystem wurde jedoch noch 
nicht erreicht. Der Anteil dieser Verurteilten beträgt 
16 Prozent.
Die noch nicht durchgängige Verhaltensänderung zeigt 
sich u. a. in nur zögernder Wiedergutmachung des ange
richteten Schadens, in Disziplinwidrigkeiten im Arbeits
prozeß, im Umgang mit Vorbestraften und Arbeitsbum
melanten und im noch nicht wesentlich eingeschränkten 
Alkoholgenuß. Hier wirken oft noch Faktoren, die im 
Zusammenhang mit dem labilen Einstellungssystem 
Einfluß auf die Begehung der Straftat hatten und deren 
Weiterwirken die Möglichkeit erneuter Straffälligkeit 
einschließt. Diese Täter befinden sich häufig nicht unter 
kollektivem Einfluß, oder sie empfinden die kollektive 
Einwirkung als Gängelei und Bevormundung und ver
suchen, sich ihr zu entziehen.
Bei diesen Verurteilten sind die Straf- und Erziehungs
maßnahmen nicht genügend wirksam geworden. Bei 
ihnen bedarf es weiterer gesellschaftlich-erzieherischer 
Einflußnahme. Auf diese Verurteilten sollte sich die 
Kraft des Kollektivs — geleitet und unterstützt durch 
die Funktionäre des Betriebs und die gesellschaftlichen 
Organisationen sowie das Gericht7 — konzentrieren. 
Der dritten Gruppe gehören schließlich diejenigen Ver
urteilten an, die den an sie gestellten Anforderungen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeitsplatz
bindung, nicht nachkamen oder sogar wieder straffällig 
wurden. Zu dieser Gruppe gehören 17 Prozent der Ver
urteilten.

Faktoren, die die Wirksamkeit beeinflussen
Die bisherigen Erfahrungen bestätigen, daß die staat
liche' und gesellschaftliche Einwirkung sich vor allem * 1
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in zwei Richtungen vollziehen muß, wenn eine hohe 
Wirksamkeit erreicht werden soll:
— Das Einstellungssystem des Täters ist in dem Sinne 

zu verändern, daß er sich mit den Verhaltensforde-
* rungen der Gesellschaft identifiziert, sie zu seinen 

eigenen macht und danach handelt;
— in der gesellschaftlichen Umwelt, vor allem im un

mittelbaren Lebens- und Arbeitskreis des Täters, 
sind alle Faktoren und Einflüsse zu überwinden, di« 
das Wirken von sozialistischen Denk- und Lebens
gewohnheiten hemmen.

Die Wirksamkeit der Arbeitsplatzbindung und der 
Bürgschaft wird von folgenden Faktoren beeinflußt:
1. Das Strafverfahren muß bereits wesentliche Voraus
setzungen für die Einsicht des Täters in die Gesell
schaftswidrigkeit seines Verhaltens und für die Bereit
schaft zur Verhaltensänderung schaffen. An diese Ein
sicht und Bereitschaft des Täters muß das gesamte 
erzieherische Wirken anknüpfen; es muß sie weiterfüh
ren und vertiefen helfen. Daraus ergibt sich auch die 
große Bedeutung der Beratung und Auseinanderset
zung im Kollektiv in Vorbereitung auf die Hauptver
handlung sowie der erzieherischen Rolle der Haupt
verhandlung und des Urteils.
Die Einsicht und Bereitschaft, die Ursachen des Fehl
verhaltens zu überwinden, ist nach Abschluß des Ver
fahrens bei den Tätern unterschiedlich entwickelt. Sie 
muß vom Kollektiv vor allem dadurch weitergeführt 
werden, daß es dem Verurteilten nützliche Aufgaben 
überträgt, die das Gefühl der Verantwortung für seine 
Pflichten gegenüber der Gesellschaft heben. Verbote, 
diese oder jene Handlung vorzunehmen, vermögen 
allein nicht, eine aktive Verhaltensänderung herbeizu
führen.
Diese Forderung wird gegenwärtig bei Bürgschaften, 
insbesondere jedoch bei Arbeitsplatzbindungen noch 
unzureichend beachtet. Unsere Überprüfungen ergaben, 
daß von den 97 untersuchten Fällen, in denen Bürg
schaften bestätigt oder Arbeitsplatzbindungen ausge
sprochen wurden, die Kollektive nur in 22,9 Prozent der 
Fälle konkrete realisierbare Anforderungen — meist in 
Form von Verpflichtungen des Täters — an diesen rich
teten. Beim Stadtbezirksgericht Berlin-Lichtenberg 
lagen nur bei 11 Prozent der Bürgschaften Verpflichtun
gen der Verurteilten vor, die sich zudem meist nur all
gemein auf das Verhalten am Arbeitsplatz bezogen.
Es gibt aber auch gute Beispiele. So wurden in einer 
Bürgschaftserklärung folgende konkrete Verpflichtun
gen festgelegt:
— Änderung des persönlichen Lebenswandels,
— Meiden von Alkohol,
— Wiedergewinnung des Vertrauens des Kollektivs 

durch vorbildliche Arbeit,
— Beseitigung der Überheblichkeit und der Oberfläch

lichkeit im Umgang mit Geld,
— Wiedergutmachung des angerichteten Schadens in 

materieller und moralischer Hinsicht.
Solche Verpflichtungen sind geeignet, die Selbsterzie
hung zu fördern, und ermöglichen es dem Kollektiv, die 
Verhaltensänderung des Täters zu beurteilen.
Im Zusammenhang mit der Diskussion über die inhalt
liche Ausgestaltung der Arbeitsplatzbindung und der 
Bürgschaft und der Notwendigkeit, den Selbsterzie
hungsprozeß des Täters stärker zu beeinflussen, ist vor
geschlagen worden, den Täter zur Abgabe von Selbst
verpflichtungen zu veranlassen und diese zum Inhalt 
der Bürgschaft zu machen.
Solche Verpflichtungen des Täters können den Selbst
erziehungsprozeß beeinflussen. Dabei muß aber beach
tet werden, daß die Bereitschaft und auch die Fähigkeit
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